












































































































































































































































































































INSTRVCTION
Für die

an denen Thoren
vervrdnete

EXAMINATORES
wornach selbige sich

wegen der ankommenden Magiers, Maaren
und Viehe,

zu richten haben.
. - ■ . l . " ■»

§. I.
oll ein jeder, der zum Lxaminiren ordentlich be-

stellet, angenommen und verpflichtet ist, sich
morgens frühe, bey Ausschließung des Thors,

auf seinen angewiesenen Posten rinfinden, und daselbsten
so lange verbleiben, dis cs wiederum geschlossen ist.

§. 2.
Die ankommende Personen sollen vhngefehr folgen¬

dermaßen befraget werden:
1) Wie er heisse?
2) Wes Standes und Condition, auch wo er ordent¬

lich wohnhaft seye?
3) Woher er komme, und wie lange es seye, daß er

von dorten abgereiset?
4) Von welchem Ort er das erstemal ausgereiset?
5) Auf was für Orte er unterwegs gekommen, und

was für einer Herrschaft selbige zugehören?
6) Wie lange er sich in diesem oder jenem Ort auf¬

gehalten?
A 7) In
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i)  In was für Geschäften?
8) Ob er wegen seiner Person ordentliche Obrigkeitliche

Pässe oder ohnverdächtige^trcttaca habe, oder
sonsten aber IW.durch genügsames Zeugmß, dar-
thun und erweisen könne, daß er von keinem mit
der Contagion angesteckten oder deshalb verdäch¬
tigen Ort herkomme, auch seit 40 Tagen her mit
keiner der Contagion halber fufpe&en Person
einen Umgang und Gemeinschaft gepflogen habe?

Im Fall sich nun der Reisende über alle diese Um¬
stände durch genügsame beglaubte Zeugnisse nicht hinläng¬
lich rechtfertigen kan, so soll derselbe unverzüglich zurück-
und unter nachdrucksamer Verwarnung aus hiesiger Stadt-
Gebieth verwiesen werden.

Wann er aber gute Pässe aufzuweisen vermag, oder
sonsten hinlänglichen Beweis, wie eben gedacht ist, bey-
bringen kan; so solle er weiters befragt werden:

9) Wo er anjetzo ferners hinzureisen gedenke?
10) Ob er in hiesiger Stadt etwas zu verrichten habe,

und worinne solches bestehe?
11) Ob und was für Efferen, Waaren, Güther oder

Hadex et bey sich habe?
12) Wann und wo solche gepackt worden?

§♦ 3 «

Würde nun die Aussage des Paflagiers mit dem vor¬
weisenden Paß oder sonst beybringen könnenden Urkunden
oder auch anführenden Glaubhaften Zeugen übereinstim¬
men, mithin der geringste Verdacht sich dabey nicht ver-
spühren lassen; so sollen sothane Personen mit ihren bey
sich führenden ohnverdächtigen Sachen ohne Bedenken
in hiesige Stadt gelassen werden; daferne sich aber bey

dem
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dem Paß, entweder wegen dessen alten Ausstellungs-vaco
oder sonsten einiger Argwohn zeigte, so müssen selbige
unverzüglich ab*und zu Beybringung tüchtigerer Pässe
angewiesen werden.

tz. 4.
Wann viele oder verschiedene Personen mit einander

zugleich ankommen, so ist eine jede derselben nach vorbe-
meldten Fragen besonders zu cxammiren, um desto ehen¬
der eine Unrichtigkeit oder Hintergehung wahrzunehmen,
anbey auch überzeugt zu seyn, ob selbige mit ihrem Vor¬
geben zusammen übercinstimmen, weswegen auch keine
dieser Personen, die von einem Ort oder in einer Gesell¬
schaft zusammen ankommen, ehender von der Stelle und
in die Stadt gelassen werden darf, bis selbige allesamt
hinlänglich cxainimret und für unverdächtig befunden
worden sind.

§. 5-
Im Fall nun Personen von denen mit der conragieuleii

Seuche angesteckten oder wenigst-verdächtigen Landschaften,
Gegenden und Orten, sonderheitlich aus Pohlen, der
Wallachey, Moldau, Türkey, der Levante und sonstiger
dortiger Nachbarschaft, hier ankämen, so sollen selbige, ohne
alle Rücksicht ihrer bey sich führenden Pässen und Zeugnissen,
von hier zurück-und aus hiesiger Stadt Gebieth, unter schar¬
fer Bedrohung,sich nicht wiederum betretten zu lassen,abge-
wiesen werden, es seyedann, daß sie eineZeit Von6.Wochen
in ganz unverdächtigen und gesunden Orten sich auf-mithin
die gewöhnliche Contumaz ausgehalten hätten, auch solches
durch glaubwürdige Obrigkeitliche Bescheinigungen erweisen
und darthun könnten. Daferne aber desfalls einiger ge¬
gründeter Zweifel annoch entstünde, sollen sich die Exami-
natores bey denen Herren Burgermeisteren hierüber befragen,
und von denenselben Befehl einholen.

H. 6.
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§. 6.
Und da es geschehen könnte, daß sich eine von ange¬

steckten oder von der Seuche verdächtigen Orte ankommende
Person unterstehen dörfte,nach ihrer Ab-und Zurückweisung
an denen Thoren, dennoch gefährlicher Weise in die Stadt
herein zu schleichen; so sollen die Examinators, auf die
hiervon erhaltende Nachricht, solches ohne einigen Zeit-
Verlust einem derer Herren Burgermeistere anzeigen lassen,
um dergleichen Leute aufsuchen, und dafür zur wohlver¬
dienten Strafe nachdrucksamst ziehen zu können.

§. 7.
Diejenige Personen, welche von gesunden und ohn-

verdachtigen Orten kommen und mit glaubhaften Pässen
versehen sind, können, nach Maasgab unsers EciiÄs vom
i3 Utt des jüngst-verstrichenen Monats Octobcrs, hier ein¬
gelassen werden.

§. 8.
Andere Personen im Gegentheil, welche gar keine

Pässe oder Gesundheits-Zeugnisse vorzuzcigen vermögen,
noch sich sonsten genugsam iegicimiren können, sollen, wie
obgemcldet ist, keineswegs, sie seyen, wer sie wollen, oder
kommen her, wo es ist, in die hiesige Stadt gelassen,sondern
auf der Stelle zurück gewiesen werden,jedoch mit diesem Un¬
terschied, daß

§. 9 .
Die benachbarte Herrschaften und Hohe Standes-

Personen, die allhier sowohl vor ihre Person selbst, als
wegen Dero führendenLivreebekannt sind, ohne Anstand
herein- und durchgelassen, dabey aber jemand von Dero
Lomirar oder Suite , doch mit aller Bescheidenheit, gefragt
werden, wie viel Kutschen oder reitende Personen zu diesem
Gefolg gehörten, und etwa nochNachkommenwürden, da¬

mit
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nüt nicht irgend verdächtige Personen sich mit unter die
Luice mischen und hier einschleichen mögen. So viel aber

§. io.
Die von weit entfernten Orten hier ankommende

Herrschaften betrift, so hatten selbige sich ebenfalls/ sowohl
für ihre Personen, als bey sich habendenHardesund mit sich
führenderSuitesattsam zulegitimiren, denen mithin die
Gesundheits-Pässe, in geziemender Ehrerbietigkeit, abzufor¬dern, und solche nach unten beschriebener Art zu beurtheilcn
sind; daferne sich aber hierbey eine Bedenklichkeit eräuffemsollte, so muß derExaminatorsolches alsbald einem derer
Herren Burgermeisteren, zu weiters ergreifenden Maasre-
guln, schleunigst anzeigen, inzwischen aber besagte Herrschaf¬
ten gebührend ersuchen, bis zu erfolgenden nähern Burger¬
meisterlichen Befehl vor dem Thor in Gedult zu stehen.

H. ii.
Was die ankommende Güther, Maaren und Viehe

anbelangt, so ist von deren Beurtheil- und Einlassung in
hiesige Stadt in Unscrm unterm iz '°"OLtobr. ergangenen
öffentlichenEdi<ä bereits davon das Nöthige verordnet und
daselbsten angewiesen worden,welche Gattungen von Güther
und Viehe, sie mögen Passe haben oder nicht, gar nicht em-
gelaffen werden dürfen, und welche mit hinlänglichen Pässen
und Gesundheits-Zeugnissen versehen, mithin hier aufzu¬
nehmen sind, weshalben Wir dieExaminatorsdahin schlech¬
terdings verweisen, und ihnen desfalls alle Sorgfalt auf
das Beste anempfehlen, mit der ernstlichen Auflage, sich
schlechterdings nach vorbemeldtemEdi<ä hierinnen zu richten,
und nichts einzulassen, was nicht mit guten Pässen versehenist, es mag solches Herkommen, wo es wolle, worunter also
auch die Holländische Waaren mit begriffen sind. Sollte
aber der Examinatorbey denen Pässen einigen Anstand
finden, oder selbige nicht für beglaubt genug halten, so hat
er Einem derer Herren Burgermeisteren, zu weiterer Ver¬
ordnung, sogleich davon Bericht zu erstatten.

B §. 12,
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§. 12.
Diejenige Güther und Maaren hingegen, welche nicht

unter die Giftfangende Sachen zu zehlen sind, als Metallen
von allen Gattungen, Getränke, wie solche Nahmen haben
mögen, Holzwerk, Glas, Porcelain, irdenes Geschirr rc.
kan man, wann dergleichen Maaren nicht in Stroh, Matten
und Tuch, als GiftfangendeEmballage, gepacket sind, und
sonsten die dabey befindliche Fracht-Briefe keinem Verdacht
unterworfen, ohnbedenklich palliren lassen, sonderheitlich
Wein, Brandwein, Oehl, Essig, Honig rc. so ferne solches
blos in Fässern ohneEmballage verwahret ist; es muß aber
derExaminatorhierbey alle Vorsichtigkeit anwenden, damit
er die Gränzen seiner obhabenden Vollmacht nie überschrei«
tet, und bey dem mindesten Zweifel lieber Obrigkeitlichen
Befehl einholen.

§. iZ.
Die Post-Wagens, Diligencen, und andereordinaire

Post-Kutschen, davon die Postilions ihre bekannte Eivrcen
tragen, sind zwar vermählen noch für ihre Person und denen
Pferden keiner solch genauen Untersuchung unterworfen,die
auf diesen Gefährden befindlichePersonen, Effedcn, Hardes,
Kaufmanns-Güther, mit einem Wort, die ganze Ladung
hingegen solle aus eben diejenige Art, wie alle ankommende
fremde Personen und Güther, nach obiger Vorschrift, be¬
handelt werden.

§. 14.
Sollen die fremde ankommende Milicair- Personen

keineswegs an den oKcier derGarnifonin die Vorwacht
unmittelbar verwiesen, sondern jedermann, er seye wer er
wolle, ohne Unterschied, von denenExammaroribu;, die
darum Red und Antwort zu geben haben, vor allen Dingen
cxaminirel werden.

§• 15.
Findet sich in Unserem mehrmahlen angeführten EdiÄ,

wie es in Ansehung derDeferteurs, Landstreichere, Bettel-
Juden,
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Juden, und andern Herrn«losen Gesind, auch Handwerks-
Purschen, gehalten werden solle; Wir befehlen aber denen
Examinatoren noch vorzüglich, auf die aus Pohlen und der
Turkey kommende Juden besonders aufmerksam zu seyn,und
solche bey der Ankunft alsogleich, ohne weitere Frage, zurück
zu weisen, und die Wacht habendeOfficierszu deren Ver¬
weisung zur Hülfe zu nehmen, damit die genaueste Vorsicht
gebrauchet werde, dergleichen Leute auf best-thunlichste Art
von denen hiesigen Stadt-Gränzen zu entfernen.

tz. i6.
Alle hiesige Juden, welche verreisen wollen, sollen die

hierzu in der Stadt-Zanzley abholende Paffe an denen Tho¬
ren denenExaminatorenvorweisen, selbige von des Orts
Obrigkeit, wo sie sich aufgehalten, unterschreiben lassen, und
wann sie wieder hieher kommen, solchen abermahls fürzeigen,
um sich dadurch allen Verdachts, daß sie inzwischen nicht an
verdächtigen Orten gewesen,zu entledigen,ausserdem sie ohne
ausdrückliche Bürgermeisterliche Erlaubnis nicht wiederum
in die Stadt gelassen werden sollen.

§. i7.
Endlich sollen sich die Examinator« allein an Un¬

ser ergangenes oftgedachtesEdi<S vomi3 ttn Odobrjüngsthin
auf das genaueste halten, und zu solchem Ende sich dasselbe
bestens bekannt machen, sondern auch die ankommende Per¬
sonen und Waaren,wie oben gemeldt,auf das fleißigstecxami-
niren, und sichftri&iffimenach allen vorstehenden Punkten
richten, die Waaren und Personen, welche allhier eingelassen
und patHrt werden, getreulich aufschreiben, wo sie hingekom¬
men oder loZiren, zumahlen aber durchaus nichts nach ihrer
Willkühr oder um Geld palliren lassen, bey Verlust ihres
Dienfts,auch,nach Befinden ihres Fehlers oder Verbrechens,
bey ohnausbleiblicher scharfen Ahndung, auch wohl Lcibes-
Strafe.

Geschlossen bey Rath,
den roten Decembr. 1770. m»

<
1
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ßtin beständiger und tüchtiger Gesundheits-Paß über^ Personen, soll enthalten:
1) Die Benennung derjenigen Obrigkeit , Sanität , Canzley , Stadt,

Amts oder Gerichts , allwo derjelbige ausgefertiger worden.2) Eine öffentliche Bekanmniß, daß in solcher Stadt oder Ort keine
ansteckende Krankheit oder peuche sich befinde , sondern da-
sechsten gesunde gute Luft seye.

3)  Den Tauf - und Zunahmen , wie auch Condition , Stand und
Wesen derjenigen Person , welche den Gesundheits - Paß er¬
halten hak.

4 ) Einige Beschreibung der Person , welche den Paß empfangen.
5) Wann die Person noch einige Gefährten hat , müffen dieselben

auch mit Nahmen benennet und vorgedachter maßen beschrie¬
ben seyn , ob es auch gleich Diener oder Angehörige wären.

6) Daß die also beschriebene Person an solchem Ort , wo der Ge¬
sundheits -Paß ausgestellet ist , entweder beständig wohnhaft
seye , und sich beständig oder zum wenigsten über 40 Tage da-
felbsten aufgehalten habe.

7) Den Ort , wohin die Person zu reisen Vorhabens ist.
8 ) Die Benennung der Zeit , nemlich Tag , Monat und Jahr,

wann der Gesundheits -Paß ertheilet worden.
9 ) Die Besiegelung und Bekräftigung ein.es jeden Orts Obrigkeit-

. LanltXt - Eanzley - Amts - oder Gerichts ; und werden Privat-
Unterschriften und P̂etschafte gar nicht angenommen.

Ein beständiger und tüchtiger Gesundheits-Paß fürWaaren, soll enthalten:
1) Die Benennung der Obrigkeit , Sanitat und dergleichen , wie

bey denen Passen über Personen in Nro . i . gemeldet ist.2) Eine öffentliche Bekanntniß, daß in solcher Stadt oder Ort
keine ansteckende Krankheit seye , wie bey dem Paß über Per¬sonen , Nro . 2 . enthalten.

3) Den Nahmen der Person , welche die Güther oder Waaren
versendet.

4 ) Die Güther und Waaren , welche versendet werden sollen;
Jngleichen wie viel es Stück , Pack , Ballen , oder dergl . find.

5) Den Orr , wo fle emksllirt , gepackt , oder zusammengcschlagenworden find.
6) Die Nummern und Zeichen, womit man die Güther oderWaaren bemerket.
7 ) De » Fuhrmann , welcher die Güther geladen.
8) Den Ort , wohin die Güther oder Waaren , versendet werden.
9) Die Zeit , Jahr und Tag , wie in den Paffen über Personen tnN. 8 .10) Die Besiegelung , wie in eben gedachten Pässen Nro . 9.
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INSTRVCTION
Für die

an denen Thoren
verordnete

EXAMINATORES
wornach ssibige sich

bis auf weitere Verordnung
wegen der ankommenden PMZiers, Maaren

und Viehe,
zu richten haben.

=s=

§. I.
/r^ oll ein jeder, der zum Lxaminiren ordentlich be-
VTJ  stellet, angenommen und verpflichtet ist, sich

morgens frühe, bey Aufschliessung des Thors,
auf seinen angewiesenen Posten einfinden, und daselbsten
so lange verbleiben, bis es wiederum geschloffen ist.

§. 2.
Die ankommende Personen sollen vhngefehr folgen¬

dermaßen befraget werden:
1) Wie er heisse?
2) Wes Standes und Condition, auch wo er ordent¬

lich wohnhaft seye?
z) Woher er komme, und wie lange es seye, daß er

von dorten abgereiset?
4) Von welchem Ort er das erstemal ausgereiset?
5) Auf was für Orte er unterwegs gekommen, und

was für einer Herrschaft selbige zugehören?
6) Wie lange er sich in diesem oder jenem Ort auf¬

gehalten? 7)InA
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7) In was für Geschäften?
8) Ob er wegen seiner Person ordentliche Obrigkeitliche

Pässe oder ohnverdächtige Acteftata habe, oder
sonsten aber durch genügsames Zeugniß, dar-
thun und erweisen könne, daß er von keinem mit
der Contagion angetzeckten oder deshalb verdäch¬
tigen Ort herkomme, auch seit 40 Tagen her mit
keiner der Contagion halber fufpe&eit Person
einen Umgang und Gemeinschaft gepflogen habe?

Im Fall sich nun der Reisende über alle diese Um¬
stände durch genügsame beglaubte Zeugnisse nicht hinläng¬
lich rechtfertigen kan, so soll derselbe unverzüglich zurück-
und unter nachdrucksamer Verwarnung aus hiesiger Stadt-
Gebieth verwiesen werden.

Wann er aber gute Pässe aufzuweisen vermag, oder
sonsten hinlänglichen Beweis, wie eben gedacht ist, bey-
bringen kan; so solle er weiters befragt werden:

9) Wo er anjetzo ferners hinzureisen gedenke?
10) Ob er in hiesiger Stadt etwas zu verrichten habe,

und worinne solches bestehe?
11) Ob und was für LsscÄen, Waaren, Güther oder

Hanfe; er bey sich habe?
12) Wann und wo solche gepackt worden?

§. 3.
Würde nun die Aussage des Passagier; mit dem vor¬

weisenden Paß oder sonst beybringen könnenden Urkunden
oder auch anführenden Glaubhaften Zeugen übereinstim¬
men, mithin der geringste Verdacht sich dabey nicht ver-
spühren lassen; so sollen sothane Personen mit ihren bey
sich führenden ohnverdächtigen Sachen ohne Bedenken
in hiesige Stadt gelassen werden; daferne sich aber bey
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dem Paß, entweder wegen dessen alten Ausstellungs-vato
oder sonsten einiger Argwohn zeigte, so müssen selbige
unverzüglich ab- und zu Beybringung tüchtigerer Pässe
angewiesen werden.

§• 4*
Wann viele oder verschobene Personen mit einander

zugleich ankommen, so ist eine jede derselben nach vorbe-
meldten Fragen besonders zu exammiren, um desto ehen¬
der eine Unrichtigkeit oder Hintergehung wahrzunehmen,
anbey auch überzeugt zu seyn, ob selbige mit ihrem Vor¬
gehen zusammen übereinstimmen, weswegen auch keine
dieser Personen, die von einem Ort oder in einer Gesell¬
schaft zusammen ankommen, ehender von der Stelle und
in die Stadt gelassen werden darf, bis selbige allesamt
hinlänglich examiniret und für unverdächtig befunden
worden sind.

§. 5.
Im Fall nun Personen von denen mit der contagieufen

Seuche angesteckten oder wenigst-verdächtigen Landschaften,
Gegenden und Orten, sonderheitlich aus Pohlen, der
Wallachen, Moldau, Türkey, der Levante und sonstiger
dortiger Nachbarschaft, hier ankämen, so sollen selbige, ohne
alle Rücksicht ihrer bey sich führenden Pässen und Zeugnissen,
von hier zurück-und aus hiesiger Stadt Gebieth, unter schar¬
fer Bedrohung,sich nicht wiederum betretten zu lassen,abge¬
wiesen werden, es seye dann, daß sie eine Zeit von6.Wochen
in ganz unverdächtigen und gesunden Orten sich auf-mithin
die gewöhnliche Contumaz ausgehalten hätten, auch solches
durch glaubwürdige Obrigkeitliche Bescheinigungen erweisen
und darthun könnten. Daferne aber desfalls einiger ge¬
gründeter Zweifel aNNvch entstünde, sollen sich die Exami¬
natores bey denen Herren Bürgermeisterei ! hierüber befragen,
und von denenselben Befehl einholen.

§. 6.
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§. 6.
Und da es geschehen könnte, daß sich eine von ange¬

steckten oder von der Seuche verdächtigen Orte ankommende
Person unterstehen dürfte,nach ihrer Ab-und Zurückweisung
an denen Thoren, dennoch gefährlicher Weise in die Stadt
herein zu schleichen; sof# 1I die Examinacores, auf die
hiervon erhaltende Nachricht, solches ohne einigen Zeit-
Verlust einem derer Herren Burgermeistere anzeigen lassen,
um dergleichen Leute aufsuchen, und dafür zur wohlver¬
dienten Strafe nachdrucksamst ziehen zu können.

§. 7.
Diejenige Personen, welche von gesunden und ohn-

verdachtigen Orten kommen und mit glaubhaften Pässen
versehen sind, können, nach Maasgab unsers Ediag vom
i 3(m  desjüngst-verstrichenen Monats Octobers, hier ein¬
gelassen werden.

tz. 8.
Andere Personen im Gegentheil, welche gar keine

Paffe oder Gesundheits-Zeugnisse vorzuzeigen vermögen,
noch sich sonsten genugsam leZicimiren können, sollen, wie
obgcmeldct ist, keineswegs, sie seyen, wer sie wollen, oder
kommen her, wo es ist, in die hiesige Stadt gelassen,sondern
auf der Stelle zurück gewiesen werden,jedoch mit diesem Un¬
terschied, daß

§. 9.
Die benachbarte Herrschaften und Hohe Standes-

Personen, die allhier sowohl vor ihre Person selbst, als
wegen Dero führenden Livree bekannt sind, ohne Anstand
herein- und durchgelassen, dabey aber jemand von Dero
Comitat oder Suite , doch mit aller Bescheidenheit , gefragt
werden, wie viel Kutschen oder reitende Personen zu diesem
Befolg gehörten, und etwa noch Nachkommen würden, da¬

mit
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mit nicht irgend verdächtige Personen sich mit unter die
Silke mischen und hier einschleichen mögen. So viel aber

§. io.
Die von weit entfernten Orten hier ankommende

Herrschaften betrift, so hatten selbige sich ebenfalls, sowohl
für ihre Personen, als bey ssch habenden Hardes und mit sich
führender Suite sattsam zu legitimiten, denen mithin die
Gesundheits-Pässe, in geziemender Ehrerbietigkeit, abzufor¬
dern, und solche nach unten beschriebener Art zu beurtheilen
sind; daferne sich aber hierbey eine Bedenklichkeit eräussern
sollte, so muß der Examinator solches alsbald einem derer
Herren Burgermeisteren, zu weiters ergreifenden Maasre-
guln, schleunigst anzeigen, inzwischen aber besagte Herrschaf¬
ten gebührend ersuchen, bis zu erfolgenden nähern Burger¬
meisterlichen Befehl vor dem Thor in Gedult zu stehen.

H. n.
Was die ankommende Güther, Waaren und Viehe

anbelangt, so ist von deren Beurtheil- und Einlassung in
hiesige Stadt in Unserm unterm 13""Odobr. ergangenen
öffentlichen Edid bereits davon das Röthige verordnet und -
daselbsten angewiesen worden,welche Gattungen von Güther
und Viehe, sie mögen Pässe haben oder nicht, gar nicht ein¬
gelassen werden dörfen, und welche mit hinlänglichen Pässen
und Gesundheits-Zeugnissen versehen, mithin hier aufzu¬
nehmen sind, weshalben Wir die ExaminatorsM)in schlech¬
terdings verweisen, und ihnen desfalls alle Sorgfalt auf
das Beste ancmpfehlen, mit der ernstlichen Aussage, sich
schlechterdings nach vorbemeldtemEdid hierinnen zu richten,
und nichts einzulaffen, was nicht mit guten Pässen versehen
ist, es mag solches Herkommen, wo es wolle, worunter also
auch die Holländische Waaren mit begriffen sind. Sollte
aber der Examinator bey denen Pässen einigen Anstand
finden, oder selbige nicht für beglaubt genug halten, so hat
er Einem derer Herren Burgermeisteren, zu weiterer Ver¬
ordnung, sogleich davon Bericht zu erstatten.

B §, 12.
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§. 12.
Diejenige Güther undWaaren hingegen, welche nicht

unter die Giftfangende Sachen zu zehlen sind, als Metallen
von allen Gattungen, Getränke, wie solche Nahmen haben
mögen, Holzwerk, Glas, Porcelain, irdenes Geschirr rc.
kan man, wann dergleichen Wakkren nicht in Stroh, Matten
und Tuch, als Giftfangende Emballage, gepacket sind, und
sonsten die dabey befindliche Fracht«Briefe keinem Verdacht
unterworfen, ohnbedenklich patllren lassen, sonderheitllch
Wein, Brandwein, Oehl, Essig, Honig rc. so ferne solches
blos in Fässern ohne Emballage verwahret ist; es muß aber
der Examinator hierbey alle Vorsichtigkeit anwenden, damit
er die Granzen seiner obhabenden Vollmacht nie überschrei¬
tet, und bey dem mindesten Zweifel lieber Obrigkeitlichen
Befehl einholen.

§. iZ.
Die Post-Wagens,OiligenccN, und andere orclinaire

Post-Kutschen, davon die Postilions ihre bekannte Livreen
tragen, sind zwar vermahlen noch für ihre Person und denen
Pferden keiner solch genauen Untersuchung unterworfen,die
auf diesen Gefährden befindliche Personen, Effe&en, Hardes,
Kaufmanns«Güther, mit einem Wort, die ganze Ladung
hingegen solle auf eben diejenige Art, wie alle ankommende
fremde Personen und Güther, nach obiger Vorschrift, be¬
handelt werden.

§ . 14.

Sollen die fremde ankommende Militair- Personen
keineswegs an den OKcier der Garnifon in die Vorwacht
unmittelbar verwiesen, sondern jedermann, er seye wer er
wolle, ohne Unterschied, von denen Exammaroribux, die
darum Red und Antwort zu geben haben, vor allen Dingen
examimret werden.

§. 1?.
Findet sich in Unserem mehrmahlen angeführten Edid,

wie es in Ansehung der Deferteurs, Landstreichere, Bettel-
Luden,

r
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Juden, und andern Herrn-losen Gesind, auch Handwerks-
Putschen, gehalten werden solle; Wir befehlen aber denen
Examinatoren noch vorzüglich , auf die aus Pohlen und der
Türkey kommende Juden besonders aufmerksam zu seyn,und
solche beyderAnkunftalsogleich, ohne weitere Frage, zurück
zu weisen, und die Wacht habende Officiers zu deren Ver¬
weisung zur Hülfe zu nehmen, damit die genaueste Vorsicht
gebrauchet werde, dergleichen Leute auf best-thunlichste Art
von denen hiesigen Stadt-Granzen zu entfernen.

§. 16.
Alle hiesige Juden, welche verreisen wollen, sollen die

hierzu in der Stadt-Kanzley abhviende Paffe an denen Tho¬
ren denen Examinatoren vorweisen, selbige von des Orrs
Obrigkeit, wo sie sich aufgehalten, unterschreiben lassen, und
wann sie wieder hieher kommen, solchen abermahls fürzeigen,
um sich dadurch allen Verdachts, daß sie inzwischen nicht an
verdächtigen Orten gewesen,zu entledigen,ausserdem sie ohne
ausdrückliche Bürgermeisterliche Erlaubnis nicht wiederum
in die Stadt gelassen werden sollen.

§. -7.
Endlich sollen sich die Examinators nicht allein an Un¬

ser ergangenes oftgedachtes EciiÄ vomIẐ OÄubr jüngsthin
auf das genaueste halten, und zu solchem Ende sich dasselbe
bestens bekannt machen, sondern auch die ankommende Per¬
sonen und Waaren,wie oben gemeldt,auf das fleißigste cxami-
niren, und sich ftri&iffime nach allen vorstehenden Puncten
richten,die Waaren und Personen, welche allhier eingelassen
und paOirt werden, getreulich aufschreibcn, wo sie hingekom¬
men oder logicen, zumahlen aber durchaus nichts nach ihrer
Willkühr oder um Geld palliren lassen, bey Verlust ihres
Diensts,auch,nach Befinden ihres Fehlers oder Verbrechens,
bey ohnausbleiblicher scharfen Ahndung, auch wohl Leibes-

Geschlossen bey Rath,
dm ivlen Oecemdr. 1770.

Ein

r
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ßtin beständiger und tüchtiger Gesundheits-Paß über^ Personen, soll enthalten:
1) Die Benennung derjenigen Obrigkeit, 8anit--et, Canzley, Stadt/

Anits oder Gerichts, allwo derselbige ausgefertigel worden.2) Eine öffentliche Bekänntniß, daß in solcher Stadt oder Orr keine
ansteckende Krankheit oder Seuche sich befinde, sondern da-
sechsten gesunde gute Luŝ seye.

3) Den Tauf- und Zunahmen, wie auch Condition, Stand und
Wesen derjenigen Person, welche den Gesundheits-Paß er¬
halten hat.

4) Einige Beschreibung der Person, welche den Paß empfangen.5) Wann die Person noch einige Gefährten hat, müfien dieselben
auch mit Nahmen benennet lind vorgedachter maßen beschrie¬
ben seyn, ob es auch gleich Diener oder Angehörige wären.

6) Daß die also beschriebene Person an solchem Ort , wo der Ge¬
sundheits-Paß ausgestellet ist, entweder beständig wohnhaftseye, und sich beständig oder zum wenigsten über 40 Tage da-
selbsten ausgehalten habe.

7) Den Orr , wohin die Person zu reisen Vorhabens ist.
8) Die Benennung der Zeit, nemlich Tag, Monat und Jahr,

wann der Gesundheits-Paß ertheilet worden.
9) Die Besiegelung und Bekräftigung eines jeden Orts Obrigkeit-8anitast- Canzley- Amts- oder Gerichts; und werden Privat-

Unterschriften und Petschafte gar nicht angenommen.
* Ä

Ein beständiger und tüchtiger Gesundheits-Paß fürWaaren, soll enthalten:
1) Die Benennung der Obrigkeit, Sankst und dergleichen, wie

bey denen Pässen über Personen in Mo. 1. gemeldet ist.. 2) Eine öffentliche Bekänntniß, daß in solcher Stadt oder Ort
keine ansteckende Krankheit seye, wie bey dem Paß über Per¬sonen, Mo. 2. enthalten.

3) Den Nahmen der Person, welche die Güther oder Waarenversendet.
4) Die Güther und Waaren, welche versendet werden sollen;

Jngleichen wie viel es Stück, Pack, Ballen, oder dergl. sind.
5) Den Orr, wo sie embsllirt, gepackt, oder zusammengeschlagenworden sind.
6) Die Nummern und Zeichen, womit man die Güther oderWaaren benierket.
7) Den Fuhrmann, welcher die Güther geladen.
8) Den Ort , wohin die Güther oder Waaren, versendet werden.9) Die Zeit,Jahr und Tag, wie in den Pässen über Personen in^l.8.10) Die Besiegelung, wie in eben gedachten Pässen Nro. 9.

*
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